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BETRIEBSFÜHRUNG

Mehr als der Wert  
des Bodens
Ansprüche an die landwirtschaftliche Nutzfläche von aussen stellen einen Eingriff  
in das Grundeigentum dar. Sie führen oft zu Ertragsminderungen und Mehrkosten  
für die Bewirtschafter, was immer auch Fragen zur Entschädigung auslöst.  
Um Entschädigungsforderungen zu begründen, ist es hilfreich, die Hintergründe  
und Grundlagen zu kennen. 

Text: Ruedi Streit  Bild: Stefan Gantenbein
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Damit die Öffentlichkeit ihre Ziele 
erreicht, muss sie auch Landwirt-
schaftsland beanspruchen oder 

darauf die Nutzung einschränken können. 
Der Eingriff in das Grundeigentum wird 
als Enteignung bezeichnet und muss voll 
entschädigt werden (Art. 26 Bundesver-
fassung). 

Formelle oder materielle Enteignung
Allerdings wird dabei unterschieden zwi-
schen einer formellen Enteignung und ei-
ner materiellen Enteignung. Wechselt für 

den Bau eines Radwegs die Eigentümer-
schaft, entspricht dies einer formellen Ent-
eignung. Bei der materiellen Enteignung 
handelt es sich lediglich um eine Eigen-
tumsbeschränkung. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn auf einer Fläche eine Grund-
wasserschutzzone ausgeschieden wird und 
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darauf deshalb weder Dünger noch Pflan-
zenschutzmittel ausgebracht werden dür-
fen. Die Eigentumsbeschränkung muss aber 
nur entschädigt werden, wenn sie einer for-
mellen Enteignung gleichkommt. Diese Be-
dingung ist der Grund, weshalb bei vielen 
Nutzungsbeschränkungen keine Entschädi-
gung gerichtlich durchgesetzt werden kann. 

Entschädigung bei Enteignung
Zum Verfahren und zur Festlegung der Ent-
schädigung bestehen auf Stufe Bund und 
Kanton separate Enteignungsgesetze. Bei 

In der Grundwasserschutzzone ist Düngen und Spritzen tabu. Entschädigt wird nicht nur das Land, auf dem ein Grundwasserpumpwerk  
steht, sondern auch die Nutzungseinschränkung auf der Umgebungsfläche, die hier nur noch extensiv genutzt werden kann.   
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Der Zinssatz bestimmt Höhe der Einmalentschädigung

Für die Kapitalisierung des jährlichen Schadensbetrages wird vom Bundesge-
richt immer noch der Zinssatz von 3,50 % angewendet, obwohl das heutige 
Zinsniveau deutlich tiefer ist. Mit dem Zinssatz von 3,50 % wird so ein tieferer 
Kapitalwert ermittelt, als er mit einem aktuellen Zins (z. B. Referenzzinssatz 
für Mietverhältnisse: 1,25 %) ermittelt würde. 

Beispiel: Auf einer Parzelle in der Schutzzone S2 wird ein Pumpwerk für die 
Trinkwasserversorgung erstellt und in dessen unmittelbarem Umfeld die 
Schutzzone S1 definiert. Der jährliche Schaden von Fr. 500.– durch die Nut-
zungseinschränkung soll der Grundeigentümerin mit einer Einmalzahlung 
über eine ewige Laufzeit entschädigt werden.

Kapitalwert 

Zinssatz 3,5 0 %	 Fr. 500.– : 0,035	 = Fr. 14 285.– 
Zinssatz 1,25 %	 Fr. 500.– : 0,0125	 = Fr. 40 000.–

Grundlagen für Entschädigungsbemessung
Entschädigungs- 
positionen  
bei Enteignung

Grundlagen für 
Entschädigungs
bemessung

Wichtige Punkte im 
Vertrag, wenn damit 
eine Enteignung 
verhindert werden soll

–	� Verkehrswert Boden 
oder Recht

–	� Wertminderung beim 
Restgrundstück

–	� alle weiteren Nachteile, 
die sich nach dem 
gewöhnlichen Lauf der 
Dinge ergeben (sog. 
Inkonvenienzen)

–	� Entschädigungsansät-
ze für elektrische Frei- 
leitungen und Masten

–	� Entschädigungsansät-
ze für Schächte und 
erdverlegte Leitungen

–	� Wegleitung für die 
Schätzung von 
Kulturschäden

–	� Wegleitung für die 
Bemessung des 
Einkommensausfalles 
auf mehrjährig bean- 
spruchtem Kulturland

–	� Kostenkatalog von 
Agroscope

–	� arbeitswirtschaftliche 
Daten (z. B. Arbeitsvor-
anschlag Agroscope)

–	� Ziel, Zweck, Fläche, 
Dauer, evtl. Zufahrt

–	� Ablauf Übergabe, 
Abnahmen, Rückgabe, 
Protokollierung

–	� Massnahmen bei 
unvorhergesehenen 
Änderungen 

–	� Wiederherstellung, 
Folgebewirtschaftung

–	� Entschädigung, 
Zahlungstermin

–	� evtl. Beizug von 
Fachpersonen

–	� evtl. Weiteres: Haftung 
bei später auftretenden 
Schäden, Vorgehen bei 
Uneinigkeit usw.

der Entschädigung steht der Verkehrswert 
des abzutretenden Bodens im Vordergrund. 
Bei Landwirtschaftsland muss bei Bundes-
projekten seit 2021 der dreifache Höchst-
preis gemäss BGBB entschädigt werden. In 

verschiedenen Kantonen werden die kan-
tonalen Enteignungsgesetze diesbezüglich 
ans Bundesgesetz angepasst. 

Als weitere Entschädigungsposition ist 
auch eine allfällige Wertminderung des 
Restgrundstückes vorgesehen. Beim Bau 
eines Radwegs, bei dem nur ein Teil des 
Grundstückes abgetreten wird, zählen zu 
diesen sogenannten Inkonvenienzen bei-
spielsweise ertragsmindernde Betriebser-
schwernis oder eine Unterbrechung des 
Verkehrsflusses um Betriebsgebäude. Bei 
einer Landabtretung empfiehlt es sich da-
her, nicht nur auf den Betrag in Franken pro 
Quadratmeter zu schauen. Ein allfälliger 
Schaden beim Pächter durch das wegfallen-
de Pachtland kann dieser selbstständig gel-
tend machen. Kein Bestandteil der Entschä-
digung ist ein allfälliger Nutzen, den das 
öffentliche Werk durch die Enteignung er-
hält. Um die Höhe der Entschädigung zu be-
messen, sind bestehende Wegleitungen und 
Richtwerte hilfreich (siehe Kasten Grund-
lagen für Entschädigungsbemessung).� n

Nutzungsbeschränkungen
Bei Nutzungsbeschränkungen äussern 
sich die Nachteile häufig in jährlich 
oder periodisch auftretenden Ertrags-
minderungen und Mehrkosten. In die-
sen Fällen sind für eine Entschädigung 
häufig die Nachteile zu einem Einmal-
betrag zu kapitalisieren. Dabei müssen 
allfällige Preis- und Kostenentwicklun-
gen sowie der für die Kapitalisierung 
verwendete Zinssatz berücksichtigt 
werden. Für die Feststellung des jährli-
chen Schadensbetrages empfiehlt es 
sich, auf anerkannte Wegleitungen 
oder Richtwerte abzustellen. 

Freiwillige Duldung
Bei einer freiwilligen Duldung durch den 
Grundeigentümer bestehen keine Vor-
gaben zur Berechnung einer Entschädi-
gung. Entscheidend ist nur, unter wel-
chen Bedingungen eine Beanspruchung 
geduldet wird. Sicherlich muss der  
dadurch verursachte Schaden gedeckt 
werden. Zusätzlich sollte aber auch ein 
Zuschlag für die Freiwilligkeit entschä-
digt werden. Richtschnur für die Ermitt-
lung eines Zuschlages für die Freiwillig-
keit können Vergleichspreise oder auch 
Ableitungen aus vergleichbaren Ansät-
zen sein. 

Durchleitungen
Für die Entschädigung von elektrischen Freileitungen 
und Masten sowie für Schächte und erdverlegte Leitun-
gen bestehen gemeinsame Empfehlungen von Verbän-
den und Organisationen für 25 bzw. 50 Jahre. Diese wur-
den auf der Basis von Ertragsminderungen und Mehrauf-
wendungen ermittelt und werden seither periodisch 
der Teuerung und dem Zinsniveau angepasst. In Streit-
fällen stützen sich die Gerichte auf diese Ansätze, ohne 
dass der Schaden bewiesen werden muss. In den Emp-
fehlungen nicht enthalten sind wichtige Punkte eines 
Dienstbarkeitsvertrages wie die Vertragsdauer oder die 
Verlegung der Leitung zu Lasten des Leitungseigentü-
mers, wenn dies aufgrund einer veränderten Nutzung 
des Grundstückes notwendig wird.

Bei Landabtretung nicht  
nur auf den Betrag in Franken 
pro Quadratmeter schauen.


